
Rechtssicherheit

Ärzte bei DSGVO-Abmahnung weiterhin 
nicht außen vor

Das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs bietet 
 Praxischefs keinen Blanko-Schutz vor Abmahnmissbrauch: 
Sie müssen weiterhin wachsam bleiben.

D ie Bundesregierung hat am 15. 
Mai 2019 den Entwurf eines Ge-
setzes zur Stärkung des fairen 

Wettbewerbs verabschiedet, der dem 
Abmahnmissbrauch, wie ihn auch Pra-
xischefs beispielsweise zu Angaben auf 
ihrer Website schon erlebt haben, den 
Garaus machen soll. Über die Wirk-
kra� des Gesetzes gehen die Meinun-
gen indes auseinander.

Der Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) zum Beispiel begrüßt den 
Kabinettsbeschluss zur Stärkung des 
fairen Wettbewerbs. Das Gesetz ver-
spreche, Abmahnmissbrauch zu ver-
hindern, ohne aber insbesondere beim 
Datenschutz die Rechtsdurchsetzung 
zu erschweren. Der Gesetzentwurf sehe 
vor, missbräuchliche Abmahnungen 
gezielt zu verhindern.

Er gestatte es aber weiterhin, Daten-
schutzverstöße wirksam zu unterbin-
den, hebt der vzbv in einer Mitteilung 
hervor. „Unseriöse Geschä�smodelle, 
die nur darauf abzielen, mit Daten-
schutzabmahnungen Geld zu verdienen, 
werden sich damit kün�ig nicht lohnen. 
Wichtig ist jetzt, dass der Kompromiss 
im Gesetzgebungsverfahren nicht auf-
geweicht wird“, verdeutlicht vzbv-Vor-
stand Klaus Müller.

Wer überwacht die Einhaltung  
des Gesetzes?
Für den auf Internet-und Wettbewerbs-
recht spezialisierten Rechtsanwalt Prof. 
Niko Härting sind niedergelassene Ärz-
te mit dem neuen Gesetz aber noch lan-
ge nicht aus dem Schneider. Härting 
weist darauf hin, dass es in Deutsch-

land im Gegensatz zu anderen 
europä ischen Ländern keine Behörde 
gebe, die die Einhaltung des Gesetzes 
überwache. Das sei eine deutsche Be-
sonderheit. Und für Ärzte relevant: Die 
Landesärztekammern sind dafür eben-
falls nicht zuständig.

„Das neue Gesetz wird für Ärzte 
nichts ändern“, resümiert Härting, der 
auch Mitglied des Informationsrechts-
ausschusses des Deutschen Anwaltver-
eins ist. Auf die nach Inkra�treten der 
neuen EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) zum 25. Mai ver-
gangenen Jahres von der Kassenärzt-
liche Vereinigung (KV) Bremen beob-
achtete Abmahnwelle insbesondere im 
Zusammenhang mit angeblich fehler-
ha�en Datenschutzerklärungen auf der 
Praxiswebsite oder dem Facebook-Auf-
tritt angesprochen, weist Härting dar-
auf hin, dass es sich dabei wahrschein-
lich in mindestens 90 % der Fälle um 
missbräuchliche Abmahnungen gehan-
delt haben müsse, die jeder Rechts-
grundlage entbehrten. „Solche Aktio-
nen wird es auch unter der neuen 
Rechtslage geben“, ist sich Härting si-
cher.

Bei Abmahnung rechtlichen  
Rat suchen
Praxischefs rät der Rechtsanwalt, einen 
Anwalt zu konsultieren, sobald eine Ab-
mahnung in die Praxis kommt. Darü-
ber hinaus sollten keine von den Ab-
mahnern geforderten Zahlungen an 
Dritte geleistet und auch nichts unter-
schrieben werden. Würden indes An-
gaben auf der Praxiswebsite moniert, 

könnten diese gegebenenfalls korrigiert 
werden.

Wie Härting erläutert, können Ärzte 
natürlich auch Ziel seriöser Abmahnun-
gen sein – allerdings müsse es dabei um 
wettbewerbsrechtliche Angelegenheiten 
gehen und der Mandant des abmahnen-
den Anwaltes aus der Gesundheitsbran-
che stammen und um dieselben Patien-
ten werben.

Zwar blieb die große, im Vorfeld der 
DSGVO befürchtete Abmahnwelle laut 
jüngstem Tätigkeitsbericht des Bundes-
beau�ragten für den Datenschutz (BfDI) 
Ulrich Kelber aus, Härting rät Ärzten 
dennoch, die Vorgaben der Verordnung 
ernst zu nehmen und in Praxisbetrieben 
mit mehr als zehn Beschä�igten  (es zählt 
die Kopfzahl inklusive Praxisinhaber) 
 einen Datenschutzbeau�ragten zu be-
nennen.  Matthias Wallenfels
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Im Falle einer DSGVO-Abmahnung  
sollten Praxischefs juristischen Beirat 
einholen. 
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